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ANLAGE “ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE”  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten   

 
Name des Produkts: TBF SMART POWER   

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900XRVTMTKSUVP823 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

 

Das Sondervermögen investiert mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in 

Wertpapiere, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden 

und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research 

unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind (im 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt ?  

Ja Nein 

Es wird ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: 

___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen 

Mindestanteil von ___% an 

nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU- Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindesanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: 

___%  

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen 

Investments getätigt. 

 

Eine nachhaltige Inves-
tition ist eine Investi-
tion in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur 
Erreichung eines Um-
weltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investi-
tion keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele er-
heblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations- sys-
tem, das in der Verord-
nung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verord-
nung umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkei- ten. 
Nachhaltige Investitio-
nen mit einem Um-
weltziel könnten taxo-
nomie- konform sein 
oder nicht. 
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Weiteren “dezidierte ESG-Anlagestrategie”). Daneben berücksichtigt der Fonds bestimmte 

Ausschlusskriterien,  

  

Entsprechend werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale beworben. 

 

Das Sondervermögen vergleicht sich mit keinem Referenzwert. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzpro-

dukt beworben werden, herangezogen? 

I. Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie   

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, 

werden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und 

verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in ei-

nem ESG-Rating zusammengefasst. 

Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur 

solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufweisen. 

 

II. Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien  

Daneben werden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen er-

worben, die 

(1) Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem 

Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-

lung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung 

(„Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumu-

nition (“Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-

Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren; 

(2) mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten gene-

rieren; 

(3) mehr als 10 % Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren; 

(4) mehr als 10 % Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren; 

(5) mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerks-

kohle generieren; 

(6) in schwerer Weise und ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien 
des UN Global Compact-Netzwerkes verstoßen;1 
 

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, 

(7) die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden. 

(8) die das Abkommen von Paris nicht ratifiziert haben. 

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten 

des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell 

nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien ver-

stoßen wurde.  

 

1 In schwerer Weise und ohne Aussicht auf Besserung verstößt ein Unternehmen gegen die genannten Konventionen, 
sofern ein sehr schwerer Verstoß vorliegt. Bei dem Datenprovider MSCI wird eine sehr schwere Kontroverse in Form 
einer „Red Flag“ (= Overall Score von 0) ausgewiesen.. 
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es sich 

um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswir-

kungen von Investiti-

onsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und 

Beschäftigung, Ach-

tung der Menschen-

rechte und Bekämp-

fung von Korruption 

und Bestechung. 

 

Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten 

Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für alle Aktien und Anleihen, die 

entsprechend gescreent werden können. 

Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien 

werden durch den Datenprovider MSCI ESG Research LLC zur Verfügung gestellt. 

 

  
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,  

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Sonder-
vermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigt und durch welche 
Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt ist, diese zu vermeiden, bzw. zu verringern:  

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (1) bis 
(6) für Unternehmen sowie die Ausschlusskriterien Nr. (7) und (8) für Staaten herangezo-
gen.  
 
Die unter Ausschlusskriterium Nr. (1) genannten Konventionen, die sich konkret auf die 
jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produktion, die 
Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus beinhalten 
die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kontroverser Waffen, 
sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten der Opferhilfe.  
 
Die mit Ausschlusskriterien Nr. (3) und (4) aufgegriffene Begrenzung der Stromerzeugung 
durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Faktor für die 
Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen.  
 
Das Ausschlusskriterium Nr. (6) greift den UN Global Compact, sowie die OECD-Leitsätze 
für Multinationale Unternehmen auf.  
 
Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, die 

Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 10 

Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschenrechte 

(Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3 -6), Ökologie (Prinzipien 7-9) und 

Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.  

Entsprechend der Prinzipien 1 – 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die 

international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im Rahmen 

ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxo-

nomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien 

beigefügt.  

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjeni-

gen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-

Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 

verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berück-

sichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Die Prinzipien 3 – 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte 

respektieren und umsetzen.  

Im Rahmen der Prinzipien 7 – 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit 

gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: 

Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung 

nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass 

Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen.  

Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, weltweit 

die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze für 

Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinvestitionen 

und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf.  

Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht und 

versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern und 

Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden insbesondere 

die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungsarbeit 

herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und der jeweiligen 

individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt.  

Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten auf 

ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Abkommen drei 

Ziele:  

- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius 

im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten 

bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen 

Niveau zu begrenzen.  

- Treibhausgasemissionen zu mindern 

- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.  

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch 

welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche 

Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert werden sollen. Die Auswahl der 

Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der Delegierte Verordnung zur Verordnung (EU) 

2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor. 

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen 

Nachhaltigkeitsfaktor/ 

PAI 

Berücksichtigt durch Begründung 

1. Treibhausgasemissi-
onen (GHG Emissi-
ons) 

2. CO2-Fußabdruck 
(Carbon Footprint) 

3. Treibhausgasintensi-
tät der im Portfolio 
befindlichen Unter-
nehmen (GHG inten-
sity of investee com-
panies) 

Ausschlusskriterien Nr. (3), 
(4) und (6) 

Durch die in den Ausschluss-
kriterien genannte Umsatz-
schwelle hinsichtlich Unter-
nehmen, welche Umsatz mit 
der Stromerzeugung aus fos-
silen Brennstoffen erwirt-
schaften, sowie durch den 
Ausschluss von Unterneh-
men, welche schwere Kontro-
versen mit den UN Global 
Compact und damit ebenfalls 
mit den Prinzipien 7-9 des UN 
Global Compacts aufweisen, 
kann davon ausgegangen 
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werden, dass mittelbar weni-
ger Emissionen ausgestoßen 
werden.  

4. Exposition zu Unter-
nehmen aus dem Sektor 
der Fossilen Brennstoffe 
(Exposure to companies 
active in the fossile fuel 
sector) 

Ausschlusskriterien Nr. (3) 
und (4)  

Investitionen in Aktivitäten im 
Bereich fossile Brennstoffe 
sind für den Fonds aufgrund 
der in den Ausschlusskrite-
rien verankerten Umsatz-
schwellen begrenzt, wodurch 
eine entsprechende Exposi-
tion teilweise vermieden wird. 

5. Anteil von nichterneu-
erbarer Energie an Ener-
gieverbrauch und -pro-
duktion (Share of non-re-
newable energy con-
sumption and production) 

Ausschlusskriterien Nr. (3) 
und (4)  

Durch die in den Ausschluss-

kriterien beinhalteten Um-

satzschwellen wird die Inves-

tition in als besonders proble-

matisch eingestuften Energie-

quellen beschränkt.   

 

Der Anteil von nicht-erneuer-
baren Energien am Energie-
verbrauch wird damit indirekt 
berücksichtigt, da anzuneh-
men ist, dass die Begrenzung 
der Investitionen zu einem 
verminderten Angebot nicht 
erneuerbarer Energie führen 
wird.  

6. Energieverbrauchsin-
tensität pro Branche mit 
hohen Klimaauswirkun-
gen (Energy consump-
tion intensity per high im-
pact climate sector) 

Ausschlusskriterium Nr. (6) Die Prinzipien 7-9 des UN 
Global Compact halten Unter-
nehmen an die Umwelt vor-
sorglich, innovativ und zielge-
richtet im Rahmen ihrer Tätig-
keiten zu schützen. Insbeson-
dere der mit Prinzip 9 UN Glo-
bal Compact verfolgte An-
satz, innovative Technologien 
zu entwickeln, kann zu einer 
Verringerung der Energiein-
tensität beitragen. Entspre-
chend wird erwartet, dass Un-
ternehmen, welche keine 
schwerwiegenden Verstöße 
mit dem UN Global Compact 
aufweisen, beschränkte ne-
gativen Auswirkungen auf die 
Energieverbrauchsintensität 
pro Branche haben. 

7. Aktivitäten mit nachtei-
ligen Auswirkungen auf 
artenreiche Gebiete (Ac-
tivities negatively affec-
ting biodiversity-sensitive 
areas) 

Ausschlusskriterium Nr. (6) Insbesondere wird in Prinzip 7 
des UN Global Compact der 
Vorsorgeansatz postuliert. Es 
wird davon ausgegangen, 
dass Unternehmen, welche 
keine schwerwiegenden Ver-
stöße mit dem UN Global 
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8. Schadstoffausstoß in 
Gewässer (Emissions to 
water) 

9. Sondermüll (Ha-
zardous waste) 

Compact aufweisen, nur be-
schränkte negative Auswir-
kungen auf geschützte Ge-
biete und die dort beheimate-
ten Arten, und nur beschränkt 
negative Auswirkungen an 
anderen Orten durch Schad-
stoff-belastetes Abwasser 
oder durch Sondermüll entfal-
ten.  

10. Verstöße gegen den 
UN Global Compact oder 
die OECD-Leitlinien für 
multinationale Unterneh-
men (Violations of UNGC 
and OECD-Guidelines 
for MNE) 

Ausschlusskriterium Nr. (6) Schwerwiegende Verstöße 
gegen den UN Global Com-
pact und die OECD-Leitlinien 
für multinationale Unterneh-
men* werden durch das Aus-
schlusskriterium fortlaufend 
überwacht.  

11. Mangelnde Prozesse 
und Compliancemecha-
nismen um Einhaltung 
des UN Global Compacts 
oder der OECD-Leitlinien 
für multinationale Unter-
nehmen zu überwachen 
(Lack of processes and 
compliance mechanisms 
to monitor compliance 
with UNGC and OECD-
Guidelines) 

Ausschlusskriterium Nr. (6) Unternehmen, bei denen 
schwerwiegende Verstöße 
gegen die genannten Verein-
barungen auftreten, haben er-
kennbar nicht ausreichend 
Strukturen geschaffen, um 
die Einhaltung der Normen si-
cherstellen zu können, so 
dass davon ausgegangen 
werden kann, dass der Aus-
schluss zu einer Beschrän-
kung der negativen Auswir-
kungen führt.  

12. Unbereinigte ge-
schlechtsspezifische 
Lohnlücke (Unadjusted 
gender pay gap) 

13. Geschlechterdiversi-
tät im Aufsichtsrat oder 
Geschäftsführung (Board 
gender diversity) 

 

Ausschlusskriterium Nr. (6) Da Prinzip 6 des UN Global 
Compact auf die Abschaffung 
aller Formen von Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz abzielt 
und zudem im Rahmen der 
Prinzipien 3-6 auf die ILO-
Kernarbeitsnormen* verwie-
sen wird ist davon auszuge-
hen, dass der Ausschluss 
schwerwiegender Verstöße 
zu einer Beschränkung nega-
tiver Auswirkungen führt. 

14. Exposition zu kontro-
versen Waffen (Exposure 
to controversial wea-
pons) 

Ausschlusskriterium Nr. (1) Über das Ausschlusskriterium 
wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit 
kontroversen Waffen, bspw. 
Antipersonenminen erwirt-
schaften, ausdrücklich ausge-
schlossen.  
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Für Anleihen von Staaten 

Nachhaltigkeitsfaktor/ 

PAI 

Berücksichtigt durch Begründung 

Treibhausgasintensität 
(GHG Intensity) 

Ausschlusskriterium Nr. 
(8) 

Da der Portfoliomanager 
durch Anwendung des Aus-
schlusskriteriums nur in An-
leihen von Staaten investiert, 
die das Pariser Abkommen 
ratifiziert haben, ist sicherge-
stellt, dass nur in Staaten in-
vestiert wird, welche Maß-
nahmen treffen, um die 
Treibhausgasintensität zu 
minimieren. Daher lässt sich 
davon ausgehen, dass mit-
telbar eine Beschränkung 
negativer Auswirkungen auf 
die Treibhausgasintensität 
von Staatenerfolgt.  

Im Portfolio befindliche An-
leihen von Ländern, die so-
zialen Verstößen ausge-
setzt sind (Investee count-
ries 

subject to social violations) 

Ausschlusskriterium Nr. 
(7) 

Durch Anwendung des Aus-
schlusskriterium investiert 
der Portfoliomanager für das 
Sondervermögen nicht in 
Staatsanleihen, welche auf 
Grundlage bestehender In-
formationen, Analysen und 
Experteninterviews als „un-
frei“ klassifiziert werden. [Die 
Klassifizierung ist in „frei“, 
„teilweise frei“ und „unfrei“ 
unterteilt.] So wird sicherge-
stellt, dass der Portfolioma-
nager wenigstens keine An-
leihen von Staaten investiert, 
welche definitiv sozialen Ver-
stößen ausgesetzt sind. Ent-
sprechend wird das PAI inso-
fern berücksichtigt, als dass 
eine Beschränkung negati-
ver erfolgt. 

 

Für Investmentanteile 

Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile 

solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor 

genannten PAI berücksichtigen.  

Konkrete Daten liegen dem Portfolioverwalter aktuell noch nicht vor, Entsprechend kann 

eine Bewertung etwaiger Investmentanteile in Hinblick auf das Einhalten der PAI aktuell 

noch nicht getroffen werden.  

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfoliomanager 

diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen.   

Im Rahmen des Jahresberichts des Sondervermögens werden konkrete Informationen 

hinsichtlich der tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die angegebenen PAI 

bereitgestellt. 
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Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft 

unter  

https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/ 

dargestellt 

Nein 

 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses 

in Euro.  

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte 

Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht 

aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und 

Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten 

Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere 

Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, 

sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide 

Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige 

Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), 

Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate 

zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben 

werden.  

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und 

Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und 

Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen 

Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines 

Vermögensgegenstandes. Gründe für den Kauf oder den Verkauf können dabei die 

aktuelle Marktsituation, eine veränderte Nachrichtenlage zu einem Unternehmen oder die 

Liquiditätssituation im Fonds sein. Im Rahmen der Entscheidung werden auch mögliche 

Risiken berücksichtigt. Risiken können eingegangen werden, wenn das Verhältnis 

zwischen Chance und Risiko als positiv angesehen wird. Der Fonds bildet keinen Index ab 

und seine Anlagestrategie beruht nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder 

mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich auch nicht an einem festgelegten 

Vergleichsmaßstab. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil er eine 

marktunabhängige Wertentwicklung verfolgt. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente liegen in der Anwendung der dezidierten ESG-

Anlagestrategie sowie den Ausschlusskriterien (siehe hierzu im vorliegenden 

Dokument unter “Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit 

diesem Finanzprodukt beworben?” ff.). 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei be-

stimmte Kriterien wie 

beispielsweise Investiti-

onsziele oder Risikoto-

leranz berücksichtigt 

werden. 
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Die Vermögensalloka-

tion gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen 

in bestimmte Vermö-

genswerte an. 

 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser An-

lagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es besteht kein festgesetzer Mindestsatz, welcher den Umfang der vor der 

Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert.  

Stattdessen wird die zuvor genannte Mindestquote von mindestens 51 % des Wertes 

des Sondervermögens an Investitionen herangezogen. 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Un-

ternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die gute Unternehmensführung („Governance“) wird insbesondere dadurch 

sichergestellt, dass keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben werden, 

die ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-

Netzwerkes, gegen die ILO-Kernarbeitsnormen oder gegen die OECD-Leitsätze für 

Multinationale Unternehmen verstoßen.  

Daneben wird die gute Unternehmensführung im Rahmen des ESG-Ratings als 

einer von vielen Faktoren mitberücksichtigt.  

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen in Aktien und Aktien gleichwertige 

Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, 

Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente investieren. 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, beträgt 51 % des Wertes des 

Sondervermögens 

 

 

 

 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

Investitionen 

#2 Andere In-
vestitionen 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge- 

drückt durch den An-

teil der: 

- - Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Ein- 
nahmen aus umwelt- 
freundlichen Aktivitä- 
ten der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln 

- - Investitionsausga-
ben (CapEx), die die 
um- weltfreundlichen 
Investitionen der Un-
ter- nehmen, in die 
inves tiert wird, auf-
zeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- - Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln. 
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate tragen vorliegend nicht zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale bei und werden nur zu Absicherungs- und Investitionszwecken 

eingesetzt. 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 

der EU-Taxonomie konform?   

Der  Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung 

(EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei. 

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf 

Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 

(„Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft 

sind.   

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie2 investiert? 

 

☐ Ja:  

☐ in fossiles Gas  ☐ in Kernenergie 

 

2 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 
sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie er-
heblich beeinträchtigen – sie Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomie-
konforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe  

der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-

Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bes-

timmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt 

die erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug auf alle Inves-

titionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug 

auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanlei-

hen umfassen. 

  

0%
0% 0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(Ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
Nicht
taxonomiekonform

0% 0%
0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen 

ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(Ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
Nicht
taxonomiekonform

Mit Blick auf die EU-Ta-

xonomiekonformität 

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gas die Be-

grenzung der Emissio-

nen und die Umstellung 

auf erneuerbare Energie 

oder CO2-arme Kraft-

stoffe bis Ende 2035. Die 

Kriterien für Kernener-

gie beinhalten umfas-

sende Sicherheits- und 

Abfallentsorgungs-vor-

schriften.  

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmittel-

bar ermöglichend da-

rauf hin, dass andere Tä-

tigkeiten einen wesent-

lichen Beitrag zu den 

Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2- ar-

men Alternativen gibt 

und die unter anderem 

Treibhausgasemissions-

werte aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

 

 

0 % 

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestition wieder. 

0 % 



 

Seite 11 von 12 

 Nein 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten? 

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden 

Tätigkeiten. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlage-

zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Min-

destschutz? 

 

Unter “#2 Andere Investitionen” können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige 

Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, 

Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente fallen.  

 

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in “#2 

Andere Investitionen” investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in “#2 

Andere Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung 

einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann.  

 

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen durch 

das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien sichergestellt. Dies gilt nur 

dann, wenn der Datenprovider entsprechende Daten zur Verfügung stellt. Sofern keine 

Daten verfügbar sind, bleiben die Aktien, Anleihen erwerbar, jedoch kann in diesem Fall 

diesbezüglich kein Mindestschutz garantiert werden.  

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/ 

 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanlei-

hen” alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

www
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BESONDERE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

(EU) UND DEM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR)  

 

 

Kontakt- und Informationsstelle  

 

Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd. mit Adresse bei 19-12 Lower Baggot Street, D02 X658 Dublin 

2, Ireland, E-Mail: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com (“Zeidler”) wurde von der HANSAINVEST 

als Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst 

durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) zu handelsüblichen Gebühren beauftragt. Dies bedeutet, 

dass Zeidler die folgenden Aufgaben übernimmt: 

 

1. Informieren der Anleger darüber, wie Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge und 

Leistung weiterer Zahlungen an die Anteilseigner für Anteile am Sondervermögen erteilt 

werden können und wie Rückkaufs- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; 

2. Erleichtern der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkeh-

rungen in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anteilen am Sondervermö-

gen im jeweiligen Land der EU oder dem EWR; 

3. Versorgung der Anleger mit dem Prospekt, der Satzung, dem Basisinformationsblatt 

(PRIIP) und dem Jahres- und Halbjahresbericht zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien; 

4. Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die 

Kontakt- und Informationsstelle erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger; und  

5. Fungieren als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweiligen Finanzmarktaufsichts-

behörde des jeweiligen Vertriebslandes in der EU oder dem EWR. 

 

Transferstelle  

 

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 

der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:  

 

Die Anteile können bei der HANSAINVEST, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben 

werden. Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle oder der HANSAINVEST selbst zu stellen. Anteile 

an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten erworben werden. In diesen Fällen über-

nimmt das jeweilige Kreditinstitut die Verwahrung und Verwaltung der Anteile. Einzelheiten werden je-

weils über die depotführende Stelle geregelt. 

 

 


